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§ 12 VolksanwG
 VolksanwG - Volksanwaltschaftsgesetz 1982

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

1. (1)Die Volksanwaltschaft hat mindestens sechs Kommissionen einzusetzen, die nach regionalen oder sachlichen

Gesichtspunkten zu gliedern sind. Jede Kommission besteht aus der erforderlichen Zahl von Mitgliedern, wobei

die Zahl der Mitglieder aller Kommissionen mindestens 42 zu betragen hat. Jede Kommission wird von einer auf

dem Gebiet der Menschenrechte anerkannten Persönlichkeit geleitet. Die Einsetzung der Kommissionen sowie

alle damit zusammenhängenden Akte der Volksanwaltschaft, insbesondere die Bestellung und die Abberufung

der Mitglieder der Kommissionen, sind der Gesetzgebung zuzurechnen.

2. (2)Die Mitglieder werden mit ihrer Zustimmung nach Anhörung des Menschenrechtsbeirats von der

Volksanwaltschaft bestellt. Zu Mitgliedern dürfen nur Personen bestellt werden, die über die erforderlichen

Fähigkeiten und Fachkenntnisse verfügen. Personen, die eine Tätigkeit ausüben, die Zweifel an der unabhängigen

Ausübung ihrer Funktion als Mitglied der Kommission hervorrufen könnte, sind von der Bestellung

ausgeschlossen. Die Volksanwaltschaft hat sich um eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter und eine

angemessene Vertretung ethnischer Gruppen und Minderheiten in den Kommissionen sowie um eine

unabhängige, interdisziplinäre und pluralistische Zusammensetzung unter Bedachtnahme auf die

Aufgabenstellung der Kommissionen zu bemühen.

3. (3)Die Bestellung der Mitglieder erfolgt für sechs Jahre, alle drei Jahre hat eine Neubestellung der Hälfte der

Mitglieder aller Kommissionen zu erfolgen. Eine Wiederbestellung ist zulässig.

4. (4)Die Volksanwaltschaft kann ein Mitglied schriftlich und begründet vorzeitig abberufen,

1. 1.auf dessen Wunsch,

2. 2.wenn es auf Grund seiner gesundheitlichen Verfassung die mit seiner Funktion verbundenen Aufgaben

nicht mehr erfüllen kann oder

3. 3.wenn es die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten grob verletzt hat oder dauernd vernachlässigt oder

eine Tätigkeit ausübt, die Zweifel an der unabhängigen Ausübung seiner Funktion hervorrufen könnte.

5. (5)Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, ist für den Rest der Funktionsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds ein

neues Mitglied zu bestellen.

6. (6)Den Mitgliedern gebührt für die Erfüllung ihrer Aufgaben eine Entschädigung (§ 13 Abs. 3).

7. (7)Zu einem Beschluss einer Kommission bedarf es der Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Leiterin oder der Leiter. Eine Beschlussfassung im Umlaufweg ist zulässig.
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